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Abstract:

Der Artikel beschäftigt sich mit den Risiken der heutigen Energieerzeugung und -nutzung sowie den Qualitäts- und Handlungszielen einer zukunftsfähigen Energie- und Klimaschutzpolitik. Hierzu werden die Rechtsnormen der EU, Deutschlands und Berlins zum Klimaschutz skizziert und die Strategiepfade einer nachhaltigen Energiepolitik erörtert. 
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1. 
Risiken der heutigen Energienutzung

Die Fähigkeit von Menschen, fossile und erneuerbare Primärenergieträger in nutzbare Hoch- und Niedrigtemperaturenergie sowie in Strom umzuwandeln, bestimmt ganz wesentlich den Entwicklungsstand ihrer Kultur. Ohne diese Kenntnisse der Nutzbarmachung ist z.B. eine Industriegesellschaft nicht denkbar. Auf der anderen Seite bringt die Erzeugung und Nutzung von Energie eine Reihe von Risiken mit sich, die im Folgendem skizziert werden sollen. 

1.1 Klimaerwärmung 

Klimaveränderungen und Treibhausgase, die die globale Durchschnittstemperatur erwärmen sind nicht neu. Ohne diese Treibhausgase, hätte ein tierisches Leben auf der Erde gar nicht entstehen können, weil der Planet ohne die schützende Erdatmosphäre mit ihrem Treibhauseffekt für höhere Lebensformen (mit etwa –17°C) zu kalt wäre. Die globale Durchschnittstemperatur hängt von vielen Faktoren ab (z.B. Sonnenaktivität, Konzentration der Treibhausgase u.v.a.m.), im Laufe der drei Mrd. Jahre der Erdgeschichte hat sie mehrfach gewechselt.

Spätestens seit dem 4. Sachstandsbericht des IPCC (Intergovernal Panel of Climate Change, Zwischenstaatlicher Ausschuss für Klimaänderung,) herrscht unter den seriösen Klimaforschern der Welt Konsens, das die durch menschliche Aktivitäten seit der industriellen Revolution freigesetzten Treibhausgase (THG) zu einer Erwärmung der Atmosphäre geführt haben und künftig verstärkt führen werden. Die Konzentration des wichtigsten anthropogenen Treibhausgases Kohlendioxid (CO2) in der Amospäre ist von 1850 280 ppm bis 2005 auf 379 ppm gestiegen, das übersteigt die natürliche Bandbreite der letzten 650.000 Jahre bei weitem (IPCC 2007/02: 2). Weitere wichtige menschenverursachte Treibhausgase sind insbesondere Methan und Lachgas. Die Hauptquellen dieser erhöhten atmosphärischen Treibhausgasemissionen sind die folgenden Sektoren: Erstens Energieemissionen: (1) Strom 24%; (2) Verkehr 14%; (3) Industrie 14%; (4) Gebäude 8%, (5) sonst. Energie 5%. Zweitens Nicht-Energie Emissionen: (1) Landnutzung 18%, (2) Landwirtschaft 14% (Stern 2006: iv). 
Da die wichtigsten Treibhausgase (THG) Abbauzeiten von vielen Jahrzehnten haben (z.B. CO2 > 200 Jahre, WBGU 2007: 3), ist ein weiterer Temperaturanstieg in diesem Jahrhundert nicht mehr zu verhindern. Damit muss sich die Menschheit schon heute auf zunehmende gesundheitliche Belastungen und Gefahren durch Hitzestress, Hochwasser, Wirbelstürme und Ernteausfälle einrichten (IPCC 2007/04: 2). Eine neue Qualität erhalten diese Gefahren sollte es in diesem Jahrhundert nicht gelingen, die Klimaerwärmung auf 2°C zu begrenzen, in diesem Falle wird u.a. mit den folgenden Risiken und Folgen für die Menschheit und Natur gerechnet (IPCC 2007/05; Stern 2006):

· Erstens: Verringerung der Wasservorräte, Rückgang von Niederschlägen, Wüsten-/Steppenbildung, Gletscherschmelze: Die schmelzenden Gletscher insbesondere in Asien und Europa bringen zunächst ein höheres Überflutungsrisiko und dann stark abnehmende Wasservorräte mit sich, die etwa ein Sechstel der Erdbevölkerung bedrohen werden (Stern 2006: vi). Die Zunahme der Dürre- und Hitzeperioden führt zur Ausdehnung der Wüsten und Steppen. In weiten Teilen Asiens, Afrikas, Süd-Amerikas und im Mittelmeerraum muss mit erheblich sinkenden Ernteerträgen gerechnet werden (z.B. in Afrika mit bis zu 50%). 
· Zweitens: Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit: Die Gesundheitsgefahren werden stark zunehmen. Viele Millionen Menschen werden durch die zunehmende (1) Mangelernährung (siehe Punkt erstens), und (2) die stark zunehmenden Krankheiten und Verletzungen sowie (3) der Zunahme von Extremwetter (Extremniederschläge, Überschwemmungen, Wirbelstürme und Hitzewellen) bedroht (IPCC 2007/02: 17 und IPCC 2007/04: 3). 

· Drittens: Auswirkungen auf Ökosysteme: Die Widerstandsfähigkeit vieler Ökosysteme wird im 21. Jh. mit hoher Wahrscheinlichkeit stark überschritten. Etwa 20-30% der Tier- und Pflanzenarten sind vom Aussterben bedroht (IPCC 2007/04: 3). 

· Viertens: Steigender Meeresspiegel: Der steigende Meeresspiegel wird Küstengebiete und Städte überschwemmen. Mit einer wirklich dramatischen Entwicklung ist zu rechnen, wenn die Temperaturen um über 1,5 bis 3,5°C ansteigen, dann kommt es zu einem unumkehrbaren Abschmelzungsprozess der Eisschilde Grönlands und der westlichen Antarktis (IPCC 2007/04: 2 ). In diesem Fall (der vermutlich Jahrhunderte dauern würde) wird der Meeresspiegel um etwa 7 m ansteigen und in der Folge eine Reihe von Küstenstaaten (z.B. Bangladesch und Vietnam), viele Küstenregionen und -städte (z.B. chinesische Küste, Tokio, New York, Kairo, London) sowie sehr viele Inselstaaten in Südostasien ernsthaft in ihrer Existenz gefährdet (IPCC 2007/02: 18). Diese Entwicklung bedroht nach den Untersuchungen des ehemaligen Chefvolkswirts der Weltbank Sir Nicolas Stern eine Landfläche auf der heute 5% der Menschheit leben (Stern 2006: vii). Bei den ab 2050 etwa 9 Mrd. Menschen könnten also bis zu 450 Mio. Menschen ihre Lebensgrundlage verlieren, sollte die Menschheit entsprechend der heutigen Trends gar auf über 11,7 Mrd. Menschen bis 2050 anwachsen, könnte diese Zahl noch ansteigen (DWS 2005/03: 4). 

· Fünftens: regionale Auswirkungen: Mit den folgenden regionalen Auswirkungen ist zu rechnen: (1) Auftauen von Dauerfrostböden: Ein Auftauen der Dauerfrostböden wird in erheblichen Umfang heute gebundenes Methan frei setzen und den Treibhauseffekt erheblich verstärken. (2) Nachlassen des Golf-Stromes: Der Golfstrom wird aufgrund des nachlassenden Salzgehaltes an Kraft verlieren, das könnte erheblich kältere Winter zur Folge haben. (3) Wassermangel im Mittelmeerraum: Der Wassermangel in den südlichen Regionen Europas wird deutlich zunehmen, was neben ernsthaften Gefahren für die menschliche Gesundheit mit Problemen hinsichtlich der Verfügbarkeit von Kühlwasser für den Kraftwerkspark und damit der Stromversorgung verbunden ist. Diese Risiken stellen sich in anderen Weltregionen noch weitaus schlimmer dar (s. Punkt 1; Kaufmann 2007/03).

Diese Entwicklungen führen zu extrem hohen volkswirtschaftlichen Kosten, die Stern mit 5% bis 20% des globalen Bruttonationaleinkommens beziffert (Stern 2006: xi). Diese extreme Kostenbelastung, die sich nur mit dem wirtschaftlichen Einbruch in der Weltwirtschaftskrise in den 1930er Jahren vergleichen lässt, deckt sich in etwa mit den Ergebnissen der Berechnungen des DIW-Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (Kemfert 2004/42:1). Das Institut kommt für Deutschland allein bis 2050 zu Gesamtkosten der Klimaerwärmung von 800 Mrd. € (Kaufmann 2007/03: 2). 

Die Folgen des Klimawandels lassen somit nicht weniger als den Zusammenbruch der globalen Finanz- und Kapitalmärkte, eine extreme Arbeitslosigkeit und Gefährdung aller Sozialsysteme befürchten. Der Stern Review spricht in diesem Zusammenhang von einer „einzigartigen Herausforderung für Volkswirtschaften: (...) (der Klimawandel) ist das größte und weittragendste Versagen des Marktes, das es je gegeben hat.“ (Stern Review 2006/11: i). Darüber hinaus ist mit der Zerstörung der Lebensgrundlagen für Hunderte Millionen Menschen zu rechnen, so dass eine Massenmigration (neue Völkerwanderung) wahrscheinlich wird. Stern schätzt, dass bereits Mitte des 21. Jh. 200 Mio. Menschen aufgrund des Klimawandels „permanent vertrieben werden.“ (Stern 2007/11: vii). Der IPCC kommt zu dem Fazit, dass 


„ab mehr als 3,5°C, (..) alle Systeme – physikalische, biologische und soziale – und insbesondere die menschlichen Gesellschaften überfordert wären, sich an die Wirkungen einer solchen Erwärmung, zumal diese regional wesentlich höher ausfallen würde, anzupassen.“ (IPCC 2007/04: 2).

Was das konkret bedeuten würde beschreibt der IPCC in seinem 4. Sachstandsbericht nicht. Der Bericht kommt aber zu dem Ergebnis, dass der Menschheit nur ein extrem schmales Zeitfenster bleibt um den Temperaturanstieg auf 2°C zu begrenzen und die dargestellten Auswirkungen zu verhindern:

„Soll der THG-Gehalt auf 445 bis 490 ppm CO2-Äq. und der globale mittlere Temperaturanstieg auf 2,0 bis 2,4°C gegenüber dem vorindustriellen Wert begrenzt werden, muss das Wachstum der Emissionen in den nächsten 15 Jahren gestoppt werden und bis 2050 um ca. 60% gegenüber heute (50% gegenüber 1990) sinken“ (IPCC 2007/05: 3). 

1.2 Freisetzung von Schadstoffen und Ressourcenverbrauch 

Die Verbrennung fossiler Energieträger setzt nicht nur Treibhausgase frei, sondern führt zu einer Reihe weiterer Belastungen und Risiken (Rogall 2004: 94):

· Schadstoffe werden freigesetzt, u.a. Schwefelverbindungen, Stäube und Stickoxide. 

· Bei dem Transport von fossilen Energieträgern zum Beispiel mittels Öltankern und Pipelines kommt es immer wieder zu Unfällen und Havarien. 

· Gewinnung, Transport und Umwandlung fossiler und atomarer Energieträger hat den Eingriff in Ökosysteme und Landschaften zur Folge. 

· Darüber hinaus stellt die Verbrennung fossiler Energieträger, d.h. nicht erneuerbarer Rohstoffe einen ineffizienten und nicht aufrecht erhaltbaren Einsatz endlicher Ressourcen dar (UBA 2002: 416).

1.3 Wirtschaftliche Abhängigkeit 

Die Industrie- und Schwellenländer haben Energiestrukturen aufgebaut, die sie extrem abhängig von der Lieferung fossiler Energieträger macht. Diese Abhängigkeiten führen zu ernsten Risiken:

· Ein Abreißen dieser Lieferungen oder die zu erwartenden deutlichen Preissteigerungen aufgrund einer das Angebot übersteigenden Nachfrage können zu ernsthaften Störungen der Weltwirtschaft führen. Das weltweite Fördermaximum für Erdöl - der sog. mid-depletion point – wird bereits in 10 bis 20 Jahren erwartet (BMU 2004/04: 6).

· Diese Strukturen und Abhängigkeiten stellen zugleich eine ernste Gefahr für den Weltfrieden dar, so liegen 70% der Weltölreserven und 65% der Erdgasreserven in politisch als instabil eingeschätzten Ländern (WBGU 2003: 32). So befürchten viele Experten künftig Kriege um die natürlichen Ressourcen.

2. Ziele einer nachhaltigen Energiepolitik

2.1 Definition, Qualitätsziel und Kriterien der Bewertung

Die Definition einer nachhaltigen Energie- und Klimaschutzpolitik muss auf der Definition einer nachhaltigen Entwicklung beruhen, die hier wie folgt definiert wird: 


„Eine nachhaltige Entwicklung strebt für alle heute lebenden Menschen und künftigen Generationen hohe ökologische, ökonomische und sozial-kulturelle Standards in den Grenzen der Tragfähigkeit der Natur an. Sie ist somit dem internationalen und intergenerativen Gerechtigkeitsprinzip verpflichtet“ (Rogall 2004: 27). 

Auf dieser Grundlage kommen wir zu folgender Definition für eine nachhaltige Energiepolitik, die zugleich das Qualitätsziel darstellt: 


„Eine nachhaltige Energie- und Klimaschutzpolitik strebt die Befriedigung der Bedürfnisse aller Menschen nach Energiedienstleistungen zu angemessenen Preisen an, die eine nachhaltige Erzeugung und Verwendung sicherstellen und die natürlichen Lebensgrundlagen nicht gefährden. Zukunftsfähig ist hiernach eine Energiepolitik, die schrittweise den Energieverbrauch durch Effizienz- und Suffizienzstrategien vermindert und den Einsatz von atomaren und fossilen Energieträgern durch Erneuerbare Energien ersetzt.“ (Rogall 2004: 99) 

Aus dieser Definition werden die folgenden Kriterien für die Bewertung von Energietechniken abgeleitet und für die weitere Behandlung des Themas vorgeschlagen:

· Erstens: Ökologische Kriterien: (1) Treibhausgase pro KWh, (2) Schadstoffemissionen und Abfälle pro kWh, (3) Flächenverbrauch pro kWh, (4) Verbrauch nicht-erneuerbarer Ressourcen pro kWh

· Zweitens: Ökonomische Kriterien: (1) Arbeitsplätze pro kWh, (2) Preis/Kosten pro kWh, (3) Jederzeitige und uneingeschränkte Verfügbarkeit, (4) Wirkungsgrad

· Drittens: Sozial-kulturelle Kriterien: (1) Akzeptanz (Zustimmungsgrad) in der Bevölkerung, (2) Dauerhaft sichere Versorgung, (3) Sicherheitsfreundlichkeit (Kosten des schlimmst möglichen Unfalls; zu den Problemen der Monetarisierung s. Rogall 2007 Kap. 2) (4) Beitrag zur globalen Konfliktvermeidung. 

2.2 Alternativen zu einer nachhaltigen Energiepolitik?

Nach diesen Kriterien kann der Einsatz fossiler Energien als nicht zukunftsfähig angesehen werden, insbesondere der Einsatz von Kohle muss in diesem Jahrhundert beendet werden. In jüngster Zeit werden folgende Techniken benannt, die eine Umstrukturierung der Energiewirtschaft unnötig machen sollen, ihre Bewertung kann hier aus Platzgründen nur skizzenhaft erfolgen: 

· Atomenergie: Vorteile: (1) Relativ geringe CO2-Emissionen (vergleichbar Erdgas-BHKW, aber höher Erneuerbare Energien, Öko-Institut 2007/03: 7); (2) Alte Anlagen betriebswirtschaftlich relativ kostengünstig (allerdings nicht günstiger als Erdgas-GuD-Heizkraftwerk, Öko-Institut 2007/03: 13), Nachteile: (1) Radioaktive Abfälle fallen auch bei störungsfreiem Betrieb an, für deren Endlagerung auch 50 Jahre nach Inbetriebnahme der ersten Reaktoren keine gefahrlosen Techniken gefunden sind (Deutscher Bundestag 2002/07: 244, siehe auch BMU 2004/04: 10). (2) Uran stellt ebenfalls eine endliche Energiequelle dar, deren Nutzung in Leichtwasserreaktoren, bei heutigem Verbrauch etwa noch für 40 Jahre reicht. Ein globaler Ausbau als Beitrag zum Klimaschutz ist damit nicht möglich (BMU 2004/04: 6; Rosenkranz 2007: 5). (3) Hohe Kapital- geringe Arbeitsintensität, (4) Sicherheitsfreundlichkeit sehr gering, technische Störfälle und Terroranschläge sind nicht auszuschließen (Rosenkranz 2007: 5, die Kosten eines Supergaus sind sehr hoch: 5,5 Bio €). (5) Geringer Wirkungsgrad (ca. 35%). Insgesamt kommt das BMU zu einer negativen Gesamtbewertung, dieser Technik: "Die Atomkraft ist – wie auch das IPCC festgehalten hat – mit erheblichen Risiken verbunden: Militärischer Missbrauch, terroristische Gefahren und ungeklärte Entsorgung. Die Uranressourcen sind bei einem massiven Ausbau sehr begrenzt. Dann bleibt nur der Weg der gefährlichen Plutoniumwirtschaft.“ (Müller 2007/05). 
· Abscheidung und Speicherung von CO2  (CCS-Carbon Capture and Storage): Vorteile: (1) Hohe Akzeptanz bei EVU´s Nachteile: (1) Speichervolumen in Deutschland auf max. 41-130 Jahre beschränkt, (2) Lecktagen sind nicht auszuschließen, als besonders gefährlich wird die Einleitung in die Ozean-Wassersäule und den Meeresboden sowie die künstliche Mineralisierung (Abfall, Energie) beurteilt (3) Hohe Kosten (Abscheidung, Transport, Verdichtung, Lagerung = 8-68 €/t CO2, sie ist damit eine sehr teure Maßnahme zur CO2-Minderung (Kemfert 2007/06: 17), (4) Energieintensität kompensiert Effizienzsteigerung. Das Umweltbundesamt kommt bei der Bewertung dieser Technik zu folgendem Fazit: „Die technische Abscheidung und Speicherung von CO2 (...) ist nicht nachhaltig, sondern allenfalls eine Übergangslösung.“ (UBA 2006: 2; s.a. UBA 2006/05 und WI 2007/02).

Als Zwischenfazit kann festhalten werden, dass eine einfache Alternative zur Umstrukturierung (ökologischen Modernisierung) der Energieerzeugung und –nutzung nicht in Sicht ist.
2.3 Globale Handlungsziele einer nachhaltigen Energiepolitik

Aufgrund der geschilderten Risiken und der Definition einer nachhaltigen Energie- und Klimaschutzpolitik ergeben sich die folgenden globalen Handlungsziele
 bis zum Jahr 2050:

· Begrenzung des Temperaturanstiegs: Heute sind sich fast alle Klimaexperten einig, dass der Temperaturanstieg in diesem Jahrhundert auf 2°C begrenzt werden muss. Eine Reihe von Regierungen (u.a. USA, China) sind bislang nicht bereit dieses Ziel zu akzeptieren.

· Begrenzung der atmosphärischen CO2-Konzentration: Die Aussagen über die notwendige Begrenzung der CO2-Konzentration in der Atmosphäre schwanken. Ging die europäische Gemeinschaft ursprünglich von einem Grenzwert von 550 ppm aus, kommen neuere Studien zu dem Ergebnis, dass die CO2-Konzentration auf 425-450 ppm begrenzt werden muss (Wicke 2006: , 77 und 85). Hierzu müssen die THG-Emissionen bis 2050 global um 50% reduziert werden. Um den Entwicklungsstaaten den dringend notwendigen Entwicklungsspielraum zu lassen müssen die Industriestaaten ihre Emissionen um 80% reduzieren (IPCC 2007). 

· Steigerung der Energiepreise: Welche Erhöhung der Energiepreise in den kommenden Jahrzehnten notwendig sein wird, um die ökologische Modernisierung der Volkswirtschaft zu erreichen, ist weniger eindeutig. Zur Diskussion steht die Erhöhung der realen Energiepreise um jährlich 5 %, wie sie in der Vergangenheit der Umweltwissenschaftler Ernst Ulrich von Weizsäcker vorgeschlagen hat (Weizsäcker 1997: 166). 

2.4 Handlungsziele der EU

Die EU hat bereits 1996 beschlossen, dass die globale Temperaturerhöhung auf +2°C begrenzt werden muss und dieses Ziel 2005 erneut bekräftigt. Im Frühjahr 2007 hat der „Europäische-Rat“ der Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsstaaten neue ambitionierte Klimaschutz-Handlungsziele beschlossen, danach sollen (1) bis 2020 die Treibhausgasemissionen der EU um 30% gesenkt werden (Basisjahr 1990), sofern sich die anderen Industriestaaten zu vergleichbaren Minderungszielen verpflichten, mindestens aber um 20%. (2) Bis 2050 sollen die Industriestaaten ihre THG-Emissionen um 60-80% gesenkt haben. Hierzu soll (3) die Energieeffizienz bis 2020 um 20% gesteigert (4) der Anteil der EE am Primärenergieverbrauch (PEV) auf 20% verdreifacht und der Anteil des Biokraftstoffs an dem gesamten Kraftstoffverbrauch auf 10% erhöht werden (BMU 2007/04c: 1; zur Kritik des EU-Ratsbeschlusses siehe Rocholl 2007). Zur Erreichung dieser Ziele hat die Kommission im Vorgriff im Juni 2005 das Grünbuch Energieeffizienz vorgelegt und die Energieminister des EU-Ministerrats im Nov. 2006 einen Aktionsplan Energieeffizienz beschlossen (EU 2006/05).

2.5 Handlungsziele in Deutschland

Der deutsche Bundestag, die Bundesregierung, der Bundesumweltminister und die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages haben in den letzten Jahren eine Reihe von Handlungszielen festgelegt, von denen folgende genannt werden sollen:

· Die CO2-Emissionen sollen (gegenüber 1990) bis 2008-12 um 21 %, bis 2020 um 40 % (-270 Mio. t CO2 gegenüber 2006, Bundestag Nov. 2006), bis 2030 um 50 % und bis 2050 um 80 % (Enquete Kommission in: Deutscher Bundestag 2002/07: 74 und 426) reduziert werden.

· Die Energieproduktivität soll bis 2020 gegenüber 1990 verdoppelt werden (Bundesregierung 2002: 68), hierzu muss sie von bislang 1%/a auf 3%/a gesteigert werden (Regierungserklärung 2007/04: 1)

· Der Anteil der Erneuerbaren Energien an der Stromproduktion soll bis 2010 auf 12,5 % (Bundesregierung 2002), bis 2020 auf 27 % (BMU 2007/04/16: 5) und bis 2050 auf mindestens 50 % gesteigert werden (BMU 2006/05: 8).

3. Vorhandene Rechtsnormen zum Klimaschutz

3.1 Internationale Normen

Als völkerrechtlich verbindlicher Vertrag zum Klimaschutz existieren bislang nur die Klimarahmenkonvention von 1992 (ohne konkrete Minderungsziele und Maßnahmen) und das Kyoto-Protokoll von 1997. Das Protokoll wies schon bei der Verabschiedung zahlreiche Mängel auf (viel zu geringe CO2-Minderungsziele: 5,2% bzw. 1,8%, keine Sanktionsmechanismen, die Schwellenländer waren nicht beteiligt; Wicke 2006, Massarat 2006). Trotz seiner geringen Verbindlichkeit haben die USA das Protokoll nicht ratifiziert. Im Jahr 2012 läuft der Vertrag aus und es ist nicht sicher ob ein ausreichender Nachfolgevertrag zustande kommt.

3.2 Rechtsnormen in der EU

Die europäische Gemeinschaft hat in den vergangenen Jahren eine Reihe von klimarelevanten Rechtsnormen erlassen, von denen folgende aufgeführt werden sollen: 

· Verpflichtung zu Energiesparmaßnahmen im Gebäudebereich (welche Maßnahmen die Mitgliedsstaaten hierzu ergreifen, bleibt in ihrem Ermessen, Richtlinie 2000/91/EG). 

· Rahmen für die Förderung von Kraft-Wärme gekoppelten Anlagen (Richtlinie 2004/08/EG). 

· Verpflichtung zur Erstellung von Aktionsplänen zur Steigerung der Energieeffizienz, hierbei sollen die öffentlichen Einrichtungen eine Vorbildfunktion übernehmen (Richtlinie 2006/32/EG).

· Einführung eines Systems für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten (Richtlinie 2003/87/EG) 

· Neben diesen Richtlinien hat die EU eine Reihe von Förderprogrammen eingerichtet, z.B. im Rahmen des 7. Forschungsrahmenprogramms.

Als Zwischenfazit kann festhalten werden, dass diese Maßnahmen der EU wichtige Initiativen darstellen, gleichwohl nicht ausreichend sind, das Ziel der Europäischen Union, die Klimaerwärmung auf +2°C in diesem Jahrhundert zu begrenzen. Daher sind weitergehende nationale Maßnahmen der einzelnen Mitgliedsstaaten notwendig.

3.3 Rechtsnormen zur Effizienzsteigerung in Deutschland

Die deutsche Bundesregierung und der deutsche Bundestag haben in den vergangenen Legislaturperioden eine Reihe von klimaschutzrelevanten Rechtsnormen erlassen, von denen die wichtigsten genannt werden sollen:

· Ökologische Steuerreform (ÖSR) von 1999 bis 2003: Die ÖSR führte jährlich steigende Steuern auf Mineralölprodukte und Strom ein. Diese Reform hat zu einer Reihe positiver Effekte z.B. der Verminderung des Kraftstoffverbrauchs um 9 % geführt (Statistisches Bundesamt 2006/09: 57). Die Handlungsziele konnte sie gleichwohl nicht erreichen (Massarat 2006 spricht sich daher auch für eine Mengenlösung aus.).

· Energieeinspargesetz von 2005 mit der dazugehörigen Energieeinsparverordnung (EnEV) von 2001 (mit einer fortgeschriebenen Fassung ist um die Jahreswende 2007/08 zu rechnen). Die EnEV führte (1) strengere Wärmeschutzstandards für Neubauten und bei Eigentümerwechsel bedingt auch für Altbauten ein, legte (2) Mindestwirkungsgrade für Heizungsanlagen fest (die zu einem Austausch von allen Anlagen, die vor 1978 errichtet wurden, führte) und schrieb (3) verbrauchsabhängige Abrechnungen von Heizungsanlagen vor. Die EnEV führte so zu einer Verminderung des Heizenergiebedarfs pro Quadratmeter Wohnfläche, die aber durch die Ausweitung der Wohnflächen kompensiert wurde. Insgesamt stieg der Heizenergieverbrauch der deutschen Haushalte zwischen 1995 und 2005 um 2,8 % (UBA 2006/11: 6). Daher erscheint eine Weiterentwicklung und insbesondere Anwendung auf den Althausbestand dringend notwendig.

· CO2-Emissionshandel: Auf der Grundlage der EU-Richtlinie 2003/87 EG hat Deutschland im Jahr 2005 eine erste Phase des CO2-Emissionshandelssystems eingeführt, das 2008-2012 in einer zweiten Phase fortgesetzt wird. Damit erhielten die CO2-Emissionen das erste Mal einen Preis. Da die Festsetzung der Obergrenzen der CO2-Emissionen aber kaum Energiesparmaßnahmen von den betroffenen Unternehmen notwendig machten und keine Versteigerung von Zertifikaten erfolgte, blieb der Erfolg außerordentlich begrenzt. Nachdem der 1. Entwurf des nationalen Allokationsplan für die zweite Phase von der EU-Kommission aufgrund der als zu gering eingeschätzten Grenzen abgelehnt wurde, hat die Bundesregierung im Frühjahr 2007 einen ambitionierteren NAP II vorgelegt (BMU 2007/02 und 2007/04).

· Das Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz von 2001: Das KWK-Gesetz führte eine Anschluss-, Abnahme- und Vergütungspflicht von Strom aus KWK-Anlagen für die großen Energieversorgungsunternehmen ein. Damit sollten die CO2-Emissionen der Energieversorger bis 2010 um 10 Mio. Tonnen, bis 2020 um 20 Mio. Tonnen CO2 reduziert werden. Diese Ziele konnten nicht erreicht werden. Die Gültigkeitsdauer des Gesetzes ist abgelaufen, z.Z. wird über die Verabschiedung eines neuen KWK-Gesetzes diskutiert.

· Förderprogramme über die bundeseigene Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW): Die KfW hat in den vergangenen Jahren eine Reihe von zinsverbilligten Förderprogrammen für die Einführung von Erneuerbaren Energien und der Wärmeschutzsanierung alter Gebäude erlassen. Durch diese Programme werden private Investitionen der Hauseigentümer initiiert. Ab dem 1.1.2007 wurde das Fördervolumen auf 5,6 Mrd. Euro für die Jahre 2006 – 2009 erhöht und die Erreichung des Niedrigenergiehausstandards (-30 % Wärmestandard gegenüber Neubau) besonders gefördert (Hammerschmidt 2006: W01 und BMU 2007/04b). Die Bewertung dieser Programme muss gleichwohl zwiespältig ausfallen, weil Förderprogramme des Staates nicht dem umweltpolitischen Verursacherprinzip entsprechen und die Staatshaushalte aufgrund ihrer knappen Haushalte den eigentlich notwendigen Umfang von Wärmeschutzsanierungen nicht fördern können.

3.4 Rechtsnormen zur Steigerung der Erneuerbaren Energien 

Die frühere Bundesregierung hat mit der Einführung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) von 2000 und 2004 eine erfolgreiche Anschluss-, Abnahme- und kostendeckende Vergütungspflicht für Strom aus Erneuerbaren Energien eingeführt. Der gesetzlich fixierte Vergütungssatz für jeweils 20 Jahre und die Höhe der Vergütungen hat zu einer Investitionssicherheit und hohen Investitionen in diesem Bereich geführt. Aufgrund des großen Erfolges dieses Instruments hat die Mehrzahl der europäischen Mitgliedsstaaten gleiche Gesetze eingeführt.

Als Zwischenfazit wird festgehalten, dass der Bund eine Reihe wichtiger Instrumente eingeführt hat, um seine Klimaschutzziele zu erreichen. Nach Auswertung der Trends zwischen 1995 und 2005 stand aber fest, dass ohne weitere Maßnahmen die langfristigen Klimaschutzziele Deutschlands nicht zu erreichen sind. 

3.5 Klimaschutzmaßnahmen der Kommunen am Beispiel Berlins 

Kommunen verfügen nicht über Gesetzeskompetenzen, eine Reihe deutscher Städte hat aber seit Ende der 1980er Jahre Maßnahmen zum effizienteren Energieverbrauch und zur Förderung der Erneuerbaren Energien ergriffen. Zu den wichtigsten Bereichen zählen: (1) öffentliche Gebäude und Beschaffung (Wärmeschutzsanierung, Contractingmodelle, Beleuchtung, Kfz-Flotte, Geräte), (2) Städtebauliche Verträge beim Verkauf von Grundstücken (Nutzungspflichten, höhere Wärmestandards, Nahwärmeversorgung), (3) Aufnahme von Pflichten in den Bebauungsplan nach Baugesetzbuch (Brennstoffverbote, Nutzungspflichten, Anschluss- und Benutzungszwang, zu den Möglichkeiten der Förderung Erneuerbarer Energien siehe Klinski 2007/01), (4) Förder- und Beratungsprogramme, Informationskampagnen. Berlin, das wir als Beispiel wählen, hat eine Sonderstellung weil es als Stadtstaat zugleich die Kompetenzen eines Bundeslandes (Gesetzeskompetenz) und einer Kommune hat. Das Berliner Landesparlament (Abgeordnetenhaus) und die Landesregierung (Senat) haben zwischen 1990 und 2004 eine Reihe von klimaschutzrelevanten Maßnahmen eingeführt, von denen einige nach Sektoren gegliedert genannt werden sollen (die Daten stammen aus dem Landesenergieprogramm 2006, Abgeordnetenhaus von Berlin 2006, Drs. 15/5426):

· Im Umwandlungssektor hat ein Bundesland kaum Einflussmöglichkeiten. Hier ist erwähnenswert, dass der örtliche Energieversorger ein Gas-und-Dampf-Kraftwerk (GuD-Kraftwerk) mit einem Wirkungsgrad von 90-95 % errichtet hat. Dieser sehr hohe Wirkungsgrad wird erreicht, weil das Kraftwerk in Kraft-Wärme-Kopplung betrieben wird. Die Industrie der Stadt hat ihre Emissionen von 1,457 auf 0,460 Mio. t, also um 68,4 % reduziert. Diese enorme Reduktion der Emissionen ist aber weniger auf Effizienzsteigerungen als vielmehr auf den Abbau des produzierenden Gewerbes zurückzuführen. 

· Im Sektor der Haushalte und Kleinverbraucher hat der Senat in der Vergangenheit Förderprogramme zur Wärmeschutzsanierung und den Bau von Solaranlagen finanziert. Diese Förderprogramme mussten aber aufgrund der Finanzmisere der Stadt eingestellt werden. Weiterhin wurde die Anzahl der mit Fernwärme beheizten Wohnungen von 450.000 auf ca. 580.000 Wohnungen erhöht. Als besonders beispielgebend kann das Energiesparcontracting des Berliner Senats bezeichnet werden. In 19 Pools werden 1300 öffentliche Gebäude durch private Betreiber wärmeversorgt. Die durchschnittlichen Energie- und Kosteneinsparungen von 20 bis 25 % teilen sich die öffentliche Hand und die Privatinvestoren. 

· Der Verkehrssektor stellt ein besonderes Sorgenkind der landesweiten Klimaschutzpolitik dar. Die CO2-Emissionen haben in diesem Sektor trotz des umfangreichen öffentlichen Nahverkehrsnetzes und des Parkraumbewirtschaftungs-Konzeptes seit 1990 um 14 % zugenommen.

Als Zwischenfazit kann festgehalten werden, dass insbesondere das Energiesparcontractings als sehr erfolgreich bezeichnet werden kann. Es hat eine Reihe von Nachahmern in anderen europäischen Städten gefunden. Dennoch müssen die Maßnahmen des Landes als unzureichend bezeichnet werden, um das selbst gesteckte Ziel einer 25-prozentigen CO2-Reduktion „aus eigener Kraft“ bis zum Jahr 2010 zu erreichen.

3.6 Berliner Solaranlagenverordnung von 1995

Im Jahr 1995 wurde das Berliner Energiespargesetz von 1990 novelliert (Abgeordnetenhaus Drs. 12/5333) und der Senat zum Erlass einer Solaranlagenverordnung ermächtigt. Diese Verordnung sollte eine Baupflicht von thermischen Solaranlagen für alle Neubauten einführen. Trotz erneuter Parlamentsbeschlüsse und Koalitionsvereinbarungen führte der Senat die Solaranlagenverordnung nicht ein, sondern einigte sich mit der Berliner Wirtschaft auf eine Selbstverpflichtung. Hiernach verpflichtete sich die Wirtschaft, so viele Solaranlagen zu errichten, wie durch die Verordnung zu erwarten wären. Im Jahr 2003 erfolgte eine Auswertung der Selbstverpflichtung. Hierbei kam der örtliche Solarverband auf einen Erfüllungsgrad von 5 %, während die Berliner Wirtschaft von 48 % sprach (Rogall 2003/09). 

In der Zwischenzeit hat die spanische Stadt Barcelona die Berliner Idee der solaren Baupflicht aufgenommen. Nach erfolgreicher Einführung 2001 hat die spanische Nationalregierung die Baupflicht 2006 eingeführt und 2007 Portugal die solare Nutzungspflicht übernommen (Rößler 2007/04: 89).

3.7 Geplante Maßnahmen Berlins 2006 bis 2011

Im Jahr 2006 ergriffen Parlamentarier der Regierungskoalition erneut die Initiative zur Einführung von Nutzungspflichten für besonders effiziente bzw. erneuerbare Energien. In Weiterentwicklung zur Solaranlagenverordnung von 1995 sollten diesmal nicht nur Neubauten, sondern auch Altbauten, die umfassend modernisiert werden oder eine neue Heizungsanlage erhalten, von den Baupflichten betroffen sein. Allerdings sollte diese Baupflicht nicht für eine bestimmte Technik gelten, sondern für eine Reihe besonders effizienter bzw. erneuerbarer Energien (§ 24 der 2. Novelle des Berliner Energiespargesetzes, Abgeordnetenhaus Drs. 15/5191). Die Novellierung des Gesetzes wurde aufgrund des Ablaufs der Legislaturperiode nicht abgeschlossen. Es bleibt abzuwarten, ob dies in der neuen Legislaturperiode erfolgt.

Im Frühjahr des gleichen Jahres forderte das Landesparlament den Senat in einem parlamentarischen Beschluss (Drs. 15/4383) auf, die Wärmeschutzsanierung des Wohnungsbestandes der städtischen Wohnungsbaugesellschaften verstärkt voranzutreiben. Weiterhin wurde der Senat in diesem Beschluss aufgefordert, die Wärmeschutzsanierung der öffentlichen und landeseigenen Unternehmen zu beschleunigen und bei der Beschaffung in allen öffentlichen Einrichtungen dafür zu sorgen, dass künftig Geräte in der jeweils effizientesten Energieklasse erworben werden. Darüber hinaus wurde der Senat aufgefordert, ab dem Jahr 2007 nur noch PKW für den öffentlichen Fuhrpark zu beschaffen, die weniger als 140 g C02/km emittieren (das entspricht 5,1 l Benzin / 100 km). Ab 2010 sollten diese Grenzwerte auf 120 g CO2/km und ab 2015 auf unter 100 g CO2/km gesenkt werden. Bei dem Abschluss von Stromlieferungsverträgen wurde der Senat aufgefordert, keinen Vertrag mit einem Versorger, der Atomstrom liefert, abzuschließen. Stattdessen sollte die gelieferte Strommenge zu mindestens 50 % aus Strom aus KWK-Anlagen und zu über 35 % aus erneuerbaren Energien stammen.

4. Chancen, die Handlungsziele zu erreichen

4.1 Derzeitige Entwicklung der Treibhausgasemissionen

Entgegen der in Kyoto vereinbarten Reduktion der globalen THG-Emissionen um 5,2 bis zum Jahr 2008/12 (bzw. 1,8% bei Berücksichtigung aller Ausnahmetatbestände), haben die energiebedingten globalen CO2-Emissionen zwischen 1990 und 2005 um 29% zugenommen. Hauptverursacher dieses Wachstums waren insbes. die USA (+20%) und die Schwellenländer (z.B. China +117%, das Land ist damit zum zweitgrößten Emittenten geworden). Ohne einen grundlegenden Wandel in der Politik stehen die Chancen, dass die globalen Handlungsziele erreicht werden können also nicht gut.

Auch die EU-15 ist weit davon entfernt ihre CO2-Minderungsziele zu erreichen, von den in Kyoto vereinbarten -8,1% hat sie zwischen 1990 und 2005 gerade –1,2% geschafft (Ziesing 2007/05: 13). 

In Deutschland ist die Entwicklung weniger eindeutig: Einerseits ist es der deutschen Volkswirtschaft gelungen, zwischen 1990 und 2005 die Steigerung der Energieproduktivität über die Steigerung der wirtschaftlichen Wachstumsraten zu erhöhen und damit den Primärenergieverbrauch um 3,3 % zu senken. Andererseits rückt damit das erklärte Ziel der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages (2002/07: 74), den Energieverbrauch bis zum Jahr 2050 gegenüber 1990 um 50 % zu reduzieren, in weite Ferne. Besondere Problemsektoren stellen (1) der Verkehr mit einer Zunahme des Energieverbrauchs 2005/1990 um 10,5 % und (2) der Sektor der Privathaushalte mit einer Energiezunahme um 11,5 % dar (BMWT 2007). 

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der Untersuchung der CO2-Emissionen nach Sektoren (Tabelle 1). Insgesamt sind die Emissionen deutlich zurückgegangen (-18%). Das ist insbesondere der Energiewirtschaft und dem verarbeitenden Gewerbe zu verdanken. Bedenklich bei dieser Entwicklung ist aber die Tatsache, dass diese Erfolge zu über 2/3 dem Einmaleffekt der zwischen 1990 und 2000 zusammengebrochenen Industrie und der Umstellung der völlig ineffizienten Energiesysteme in den neuen Bundesländern zu verdanken ist. Seit dem gehen die Minderungserfolge deutlich zurück, im Jahr 2006 haben die CO2-Emissionen sogar um 0,7% wieder zugenommen (BMU 2007/04/16: 2). 

Als Zwischenfazit ist festzuhalten, dass bei einer einfachen Fortsetzung der Trends die Handlungsziele nicht erreicht werden.

Tabelle 1: Energiebedingte CO2-Emissionen nach Sektoren in Deutschland 
	Sektoren
	1990
	1995
	2000
	2005
	2005/1990

	1. Energiewirtschaft 

in %
	415
43%
	357
40%
	348
43%
	362
45%
	(

	2.
Verkehr

 in % 
	162
17%
	177
21%
	182
23%
	164
21%
	(

	3. Verarbeitendes Gewerbe

in %
	154
16%
	112
13%
	98
12%
	103
13%
	(

	4. Haushalte

in %

	129
14%
	129
15%
	118
15%
	113
14%
	(

	5. Kleinverbraucher

in %
	64
7%
	53
6%
	45
6%
	47
6%
	(

	6. Sonstige Energiebedingte
	23
2%
	13
1%
	9
1%
	8
1%
	(

	Summe
	945
	890
	805
	795
	(

	Quelle: http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Energie/energiestatistiken.html
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4.2 Marktversagen vermindert Chancen

Die in Kap. 4.1 dargestellten empirischen Ergebnisse erstaunen Umweltökonomen und ökologische Ökonomen nicht, decken sich diese Ergebnisse doch mit ihren theoretischen Erkenntnissen: Menschen können sich aufgrund sozial-ökonomischer Faktoren nur schwer nachhaltig verhalten. Zu diesen sozial-ökonomischen Faktoren zählen: (1) die Externalisierung der Umweltkosten, (2) die Behandlung der natürlichen Ressourcen als wenn sie öffentliche Güter ohne Knappheitsgrenzen wären, statt knappe kollektive Güter, (3) sonstige Faktoren wie Diskontierung künftiger Kosten, Trittbrettfahrersyndrom, Allmendeproblematik usw.. Produkte senden falsche Preissignale. Die Konsumenten und Produzenten befinden sich im Gefangenendilemma, da ein Einzelner an der Klimaerwärmung nichts ändern kann und niemand sicher sein kann, dass alle Mensche ihre Treibhausgasemissionen einschränken. Diesen sozial-ökonomischen Faktoren kann sich kaum jemand vollständig entziehen. Menschen verhalten sich bei der Auswahl von Gütern in ihrer Mehrheit oft zweckrational, d.h. wenn eine Öl-Heizung Wärme betriebswirtschaftlich preiswerter zur Verfügung stellen kann als Erneuerbare Energien (da die Folgekosten der Klimaveränderung nicht im Öl-Preis enthalten sind), werden die meisten Menschen die Öl-Heizung wählen (Rogall 2007/05, Kap. 2.3 und 9). 

Die Hoffnung vieler Umweltpolitiker und –wissenschaftler, dass alle Konsumente und Unternehmen aufgrund der Erkenntnisse der Klimaforschung (durch Bewusstseinsbildung) beschließen sich in ihrem Energieverbrauch deutlich einzuschränken, verkennt die Bedeutung der sozial-ökonomischen Faktoren.

Diese Erkenntnisse der Umweltökonomie wurden in den 90er Jahren durch zwei große Untersuchungen empirisch bestätigt. Die Ergebnisse zeigten, dass sich hohes Umweltbewusstsein und umweltschädliches Verhalten keinesfalls ausschließen. Überspitzt formuliert könnte man die Forschungsergebnisse sogar wie folgt zusammenfassen: Je umweltbewusster sich jemand fühlt, umso schlechter fällt tendenziell seine persönliche Umweltbilanz aus. Die weiter gehenden Untersuchungen führten aber zu einer anderen Interpretation der Ergebnisse: Die Umweltbewussten verfügen im Durchschnitt über eine wesentlich höhere Ausbildung als die weniger Umweltbewussten, hierdurch verfügen sie in der Regel über besser bezahlte Berufe. Zwar trennen sie sorgfältiger ihren Müll als die weniger Umweltbewussten und kaufen überdurchschnittlich viele Mehrwegflaschen, ihr höheres Einkommen führt jedoch auch zu größeren Wohnungen und Pkws sowie längeren und häufigeren Flugreisen. Dies kompensierte meist ihre Bemühungen, sich umweltfreundlicher zu verhalten. Hierbei wiesen die „Umweltbewussten“ innerhalb der Gruppe der gehobenen Einkommensbezieher aber eine bessere Umweltbilanz auf als die anderen Menschen dieser Einkommensgruppe (Kulke 1993; Bodenstein 1998, Rogall 2004/2: 50). Abgerundet werden diese Untersuchungen durch die Beobachtung, dass nur ein Prozent (!) der deutschen Haushalte Strom aus Erneuerbaren Energieträgern bezieht, obgleich 87% einen konsequenten Umstieg auf Erneuerbare Energien fordern (BMU 2006/11: 27). Dieser eklatante Unterschied zwischen Denken und Handeln ist beim Bezug von Öko-Strom besonders deutlich, dass neben den oben genannten sozial-ökonomischen Faktoren mit folgenden Faktoren erklärt werden: (1) Viele Menschen fürchten den Aufwand des Wechsels (obgleich tatsächlich kaum Aufwand verbunden ist), (2) der Anbieterwechsel ist kein öffentliches Thema (das wird als Qualitätsgarantie interpretiert), (3) Die örtlichen Stromproduzenten gelten als Standardanbieter, die man ungern verlässt. (Pichert 2007/05: 13). Umgekehrt wechseln auch wenige zu „Billiganbietern“ mit Atomstrom. Ein weiteres Beispiel für den Unterschied von „Bewusstsein„ und tatsächlicher Ökobilanz ist die Tatsache, dass der Energieverbrauch der Haushalte für Wohnzwecke zwischen 1995 und 2005 um weitere 3,5% gestiegen ist (Statistisches Bundesamt 2006: 1), obgleich Zweidrittel große Sorge über die künftige Umweltsituation äußern. 

Als Zwischenfazit kann festgehalten werden, dass aufgrund der sozial-ökonomischen Faktoren in der Energie- und Klimaschutzpolitik regelmäßig von einem Marktversagen ausgegangen werden muss, dass nur durch den Einsatz politisch-rechtlicher Instrumente (sog. ökologische Leitplanken) überwunden werden kann. Ohne sie wird es zeitnah zu keiner nennenswerten individuellen CO2-Minderung kommen.
5. Die Strategiepfade einer nachhaltigen Energiepolitik

Wie durch zahlreiche Studien belegt wurde, sind bei einer konsequenten Umsetzung der folgenden drei Strategiepfade einer nachhaltigen Energiepolitik die Handlungsziele immer noch zu erreichen, die Techniken hierfür sind jedenfalls vorhanden oder mitten in der Entwicklung: (1) Effizienzstrategie: Vorhandene Produkte und Anlagen sollen energieeffizienter gestaltet werden. Leitziel ist hierbei, die Energieeffizienz um den Faktor 10 zu steigern. (2) Substitutions- bzw. Konsistenzstrategie: Neue zukunftsfähige Techniken (hier: Erneuerbare Energien) sollen entwickelt und auf dem Markt durchgesetzt werden. (3) Suffizienzstrategie: Hierbei sollen Ansätze neuer Lebensstile und strukturverändernde Maßnahmen entwickelt werden (neue Konsummuster wie „gut leben, statt viel haben“, im Mittelpunkt steht die Frage, wie eine höhere Lebensqualität ohne eine Ausweitung des Energieverbrauchs erreicht werden könnte). 

5.1 Steigerung der Energieeffizienz

Mit einer bestimmten Menge an Energie kann ein ganz unterschiedlicher materieller Wohlstand geschaffen werden: So erzeugt z.B. Japan bei einem etwa gleichen Pro-Kopf-Energieeinsatz das 7fache Pro-Kopf-Einkommen von Südkorea (WBGU 2003: 16). Die Energieproduktivität der USA liegt um 50% unter der Deutschlands und um 64% unter der Japans (BMWA 2003:49 in: Rogall 2004:103). Aus Platzgründen kann hier nur eine kleine Skizze der Techniken erfolgen, die die Energieeffizienz steigern können (geplante CO2-Minderung bis 2020, Regierungserklärung 2007/04):

· Erstens: Stromerzeugung: Dieser Sektor ist besonders wichtig, da die Kraftwerke für ca. 40% der deutschen CO2-Emissionen verantwortlich sind: (1) Steigerung des Wirkungsgrades durch Modernisierung des Kraftwerkparks (-30 Mio. t; die deutschen Kraftwerke erreichen z.Z. im Durchschnitt einen Wirkungsgrad von 38% neue Kohlekraftwerke 40-45%, BINE 2004/05). Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass Kraftwerke eine Lebenszeit von 40-50 Jahre aufweisen, neue Kraftwerke können daher nur in dem Umfang genehmigt werden, das die 40% bzw. 80% CO2-Minderungsziele einzuhalten sind. (2) Verdoppelung des Anteils von KWK-Anlagen und deutlicher Ausbau von Erdgas-GuD-Anlagen durch ein neues KWK-Gesetz (-20 Mio. t).

Tabelle 2: Gesamte THG-Emissionen von Kraftwerkstypen* 

	Kraftwerkstyp**
	CO2-Äquivalenz
 in g/kWh
	Erzeugungskosten ohne Externe in € Cent/kWel

	1. Braunkohle-KW
	1.153
	4,0-5,0

	2. Import-Steinkohle-KW 
	949
	4,0-5,0

	3. Erdgas-GuD-KW
	429
	4,0-5,0

	4. Braunkohle-HKW
	729
	4,0-5,0

	5. Import-Steinkohle-KHW
	622
	2,5-3,5

	6. Erdgas-GuD-KHW
	148
	3,5-4,5

	7. Erdgas-BHKW
	49
	7,0-8,0


Quelle: Öko-Institut 2007/03

*  inkl. vorgelagerte Prozesse zur Anlagenherstellung, 

** KW: Kraftwerk; HKW: Heizkraftwerk (Kraft-Wärme-Koppelung); BHKW: Blockheizkraftwerk

· Zweitens: Energieerzeugung und Verbrauch der privaten Haushalte: (1) Austausch der konventionellen Heiztechniken durch Brennwerttechnik mittels Steigerung der Förderung. (2) Steigerung des Wärmeschutzes durch Verschärfung der EnEV (Energiesparverordnung) im Neubau auf Passivenergiehausstandard (< 15 kWh/qm/a) und Sanierung des Bestandes (vor 1995 gebaut) auf Niedrigenergiehausstandard (40-60 kWh/qm/a; -41 Mio. t). (3) Ersatz konventioneller Geräte durch die jeweils Effizientesten durch die Einführung des Top-Runner-Modells mittels Novellierung der Ökodesign Richtlinie (- 40 Mio. t).

· Drittens: Mobilität: (1) Einführung von CO2-Emissionsgrenzen in Form eines europäischen Flottenverbrauchs-Modells (2012: 120 g/km; 2015: 100 g/km; 2020: 80 g/km). (2) Ausbau des schiengebundenen öffentlichen Nah- und Fern-Verkehrs, (3) Ausweitung des CO2-Handelsystems auf die Luftfahrt u./o. Einführung von Sitzplatzabgaben und Umsatzsteuer.

· Viertens Industrie und GHD-Sektor (Gewerbe, Handel, Dienstleitungen): (1) Brennstoffeinsparung bei Prozesswärme, (2) Effizienzsteigerung bei Pumpen, Beleuchtung, Lüftung und Druckluft. (3) Wärmeschutzsanierung des Bestandes und Austausch der konventionellen Brenner durch Brennwerttechnik und gasbetriebene BHKW (WI 2006/06: 32) (Potential bis 2015 -80 Mio. t). 

5.2 Ausbau der Erneuerbaren Energien (Substitionsstrategie)

Wir unterscheiden die Nutzung der Erneuerbaren Energien in die drei Verbrauchssektoren: (1) Stromerzeugung, (2) Wärmemarkt, (3) Kraftstoffe (die Angaben zur CO2-Minderung bis 2020 stammen aus BMU 2007/04/16).

· Erstens Stromerzeugung: Eine Analyse der globalen Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien und des nachhaltig nutzbaren Potentials zeigt, dass die Potentiale
 der Erneuerbaren Energien bei Weitem nicht ausgeschöpft sind. Im Jahr 2005 wurden global etwa 2.930 TWh (ca. 18 % des Gesamtstromverbrauchs) durch Erneuerbare Energien erzeugt (BMU 2006/05: 37). Werden die Gesamtpotentiale ausgeschöpft, könnte der gesamte Stromverbrauch der Erde durch sie mehrfach gedeckt werden. In der EU-15 erzeugten die Erneuerbaren Energien 2004 409 TWh Strom und damit ca. 15 % des Gesamtverbrauchs (BMU 2006/5: 32). In Deutschland hat sich die Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien von 1990 bis 2006 etwa vervierfacht (von etwa 18 TWh: 3,4 % der gesamten Stromerzeugung auf 72,7 TWh: 11,8 %; BMU 2007/02: 10/11). Ihr Potential wird vom BMU auf 56% des heutigen PEV geschätzt, andere Studien kommen teilweise zu einem deutlich höherem Potenzial. Eine möglicherweise entstehende Deckungslücke könnte durch Stromimporte aus Erneuerbaren Energien geschlossen werden, hierzu ist der europäische Stromverbund auszubauen.

Tabelle 3: Gesamte THG-Emissionen von EE-Kraftwerkstypen* 

	Kraftwerkstyp**
	CO2-Äquivalenz
 in g/kWh
	Erzeugungskosten ohne Externe in € Cent/kWel

	1. Biogas-BHKW**
	-409***
	6,0-8,0

	2. Wind Park onshore
	24
	8,0-9,0

	3.Wind Park offshore
	23
	6,0-8,0

	4. Wasser-Kraftwerk
	40
	5,0-10,0

	5. Solarzelle (multikristalien)
	101
	30,0-50,0

	6. Solar-Strom-Import Spanien
	27
	9,0-12


Quelle: Öko-Institut 2007/03

*  inkl. vorgelagerte Prozesse zur Anlagenherstellung, 

** BHKW: Blockheizkraftwerk, *** durch Wärmegutschriften

Tabelle 4: Stand und nachhaltige Potentiale Erneuerbarer Energien: Stromerzeugung 

	Techniken
	Erzeugung 2006* in TWh
	Potential
TWh (% v. 2005)
	Kosten 
ct/Kwh**
	Arbeitsplätze* 2006

	 Wasserkraft: -Dt.
- Global
	21,6 (3,5%)

2.650 (19%)
	24 (4-5%)
(um 50%)
	1,0 – 10,0
	9.000

	 Windkraft: - Dt.
- Global
	30,5 (5,0%)
45,0 (k.A.)
	165 (27-33%)
140 EJ (um 33%)
	3,0 – 9,0
	74.000

	 Biomasse: - Dt.
- Global
	18,6 (3,0%)
30-50.000 (k.A.)
	60 (10-16%);  
100 EJ 
	6,0 – 17,50
 
	92.000

	 PV: - Dt.
- Global
	2,0 (0,3%)
(<0,1%)
	105 (17%)
(>100%*)
	27 – 50
	35.000
Solar insges.

	 Geothermie: - Dt.
- Global 
	0,004 (<0,1%)
(<0,1%)
	200 (32%) 
(>100%*)
	7,16-15,00
 
	 4.000

	 Solartherm. KW.: 
- Global
	Dt.: 0,00
< 0,1%
	Dt.: 0,0
> 100%
	--
5,5-12 
	--

	- Gesamt Dt.
- Gesamt Global
	72,7 (11,8%)
2.930 (17,6%)
	554 (91%)
(100%)
	 
	Siehe Gesamt


Quelle: Eigene Zusammenstellung nach BMU 2007/02. Öko-Institut 2007/03, 
* Abhängig von der Kostenentwicklung,
** Der untere Wert stellt die erwarteten Kosten nach 2010 dar, der obere wenn nicht anders vorhanden die Einspeisevergütung nach EEG.

· Zweitens Wärmesektor: Die Datenlage für die Wärmeversorgung durch die Erneuerbaren Energien stellt sich als wesentlich schlechter heraus als für die Stromversorgung. Hier liegen für viele Länder keine Daten vor, das Potential ist aber ähnlich hoch. In Deutschland beträgt der Anteil der Wärme aus Erneuerbaren Energien am gesamten Endenergieverbrauch für Wärme 5,9% (BMU 2007/02: 3). In ihrem Koalitionsvertrag von 2005 haben sich die Regierungsfraktionen verpflichtet „die Marktpotentiale für erneuerbare Energien im Wärmebereich (...) besser zu erschließen“ (Koalitionsvertrag 2005: 42). Hierfür soll u.a. ein regeneratives Wärmenutzungsgesetz verabschiedet werden. Umgesetzt werden könnte dies durch eine Nutzungspflicht von Erneuerbaren Energien im Wohnungssektor oder eine Bonus-Malus-Regelung (vergleichbar dem EEG). Mit der Verabschiedung eines derartigen Gesetzes könnte Deutschland erneut eine Vorreiterrolle für die Markteinführung von Erneuerbaren Energien übernehmen (Klinski 2007/02).

· Drittens Kraftfahrzeuge: Als erheblich schwieriger muss der Ersatz der fossilen Energieträger durch Erneuerbare Energien im Kraftfahrzeugbereich angesehen werden. Insbesondere der Einsatz von Biokraftstoffen der ersten Generation bringt nach neueren Ökobilanzen eine Reihe von Problemen mit sich, sie können nicht als Alternative zu den fossilen Energien gesehen werden (Meier 2007/06: 16). Bis sich die relativ kostspielige Solare-Wasserstoffwirtschaft durchgesetzt hat (ab 2050, WI 2003/09: 18, Rogall 2004: 146), daher muss hier die Effizienzstrategie im Mittelpunkt stehen (Stichwort: 1 Liter Auto). 

Tabelle 5: Stand und nachhaltige Potentiale Erneuerbarer Energien: Wärme und Kraftstoffe* 

	Techniken
	Erzeugung 2006* in TWh
	Potential
TWh (% v. 2005)
	Arbeitsplätze* 2006

	Biomasse:
	83,9 (5,5%)


	76,0 (13%)

	s. Strom

	Solarthermie
	3,4 (0,2%)

	290 (19%)

	s. Strom

	Geothermie
	2,1 (0,1%)

	330 (22%);  
 
	s. Strom

	- Gesamt Wärme.

	89,4 (5,9%)

	820 (54%)

	

	
	
	
	

	Kraftstoffe Biomasse
	27,5 (4,7%)
	60 (10%)
	s. Strom

	
	
	
	

	Summe aller Erneuerbaren Energien
	189,6 (7,4% v. Endenergieverbrauch)
	56%
	214.000, Umsatz 22 Mrd. €


*in Deutschland Quelle: BMU 2007/02. 

Die positive Entwicklung des Einsatzes der Erneuerbaren Energien in Deutschland führte zu einer erheblichen Stärkung der Branche. Im Jahr 2006 waren insgesamt 214.000 Menschen in dem Erneubare-Energien-Sektor beschäftigt (BMU 2007/02: 3). Lassen sich die bisherigen Erfolge des Ausbaus der Erneuerbaren Energien fortsetzen, können nach Aussagen des BMU langfristig 91 % des Stromverbrauchs und 54 % des Wärmeverbrauchs aus diesen Quellen gedeckt werden (bezogen auf Energieverbrauch 2005). Gelingt die geplante Senkung des Energieverbrauchs durch die stärkere Steigerung  der Effizienz können die Erneuerbaren Energien schrittweise die gesamte Energieversorgung Deutschlands übernehmen. Zeitweise auftretende Deckungslücken können durch Stromimporte Süd-Europa und Nord-Afrika gedeckt werden.

5.3 Entwicklung der Suffizienz

Die Suffizienzstrategie zielt auf eine Lebensstiländerung und Strukturveränderung der Lebensweise in den Industriestaaten durch Bewusstseinsbildung und veränderte Rahmenbedingungen. Die verschiedenen Ansätze hierzu gliedern wir wie folgt: (1) Lebensstiländerung („gut leben statt viel haben“, Dematerialisierung des Konsums), (2) strukturelle Veränderungen (z.B.: Entschleunigung des Lebens, örtliche Reintegration der Lebensbereiche), (3) bewusste Energiesparmaßnahmen der Haushalte. Die Suffizienz spielt in der öffentlichen Diskussion um die Klimaschutzpolitik keine Rolle. Das rührt insbes. daher, dass die Politiker in den Industriestaaten nicht den Mut haben bei der Bevölkerung für die Erkenntnis zu werben, dass künftig nur noch das wachsen darf, was den Ressourcenverbrauch absolut verringert, indem es ressourcenintensivere Produkte ersetzt, sonst werden im Laufe der Zeit alle Klimaschutzerfolge kompensiert. Dabei muss im Zeitablauf die Formel einer nachhaltigen Ökonomie eingehalten werden: ( BIP < ( Ressourcenproduktivität (Rogall 2007, Kap 4.2).  

6. Fazit

6.1 Zusammenfassung und notwendige Instrumente

Die vorliegenden Studien zu den ökonomischen Folgen des Klimawandels belegen, dass eine unzureichende Klimaschutzpolitik zu ökonomischen und sozial-kulturellen Verwerfungen führen kann. Seit Mitte der 1970er Jahre haben die EU, viele Mitgliedsstaaten und Kommunen mit der Einführung von Klimaschutzzielen und -instrumenten begonnen. Bislang erfolge die Einführung der Instrumente aber so inkonsequent, dass bei einfacher Fortsetzung der bisherigen Politik, die Klimaschutzziele der EU und ihrer Mitgliedsstaaten nicht erreicht werden können. 

Um eine nachhaltige Energie- und Klimaschutzpolitik einzuleiten, ist also die Einführung einer Reihe von neuen oder weiterentwickelten Instrumenten notwendig. Aus Platzgründen müssen wir uns hier leider auf eine kleine Übersicht der notwendigen Instrumente begrenzen (vollständige Bewertung s. Rogall 2002: 218 und Rogall 2004/2: 53).

	Übersicht 1: Umweltpolitisches Instrumentarium

	Direkt wirkende 
(harte) Instrumente
(Ge- und Verbote)
	- Grenzwertfestsetzungen, 
   Höchstverbräuche (Top-Runner-Modell) 

- Nutzungspflichten (z.B. Solarebaupflicht)

	Indirekt wirkende 
(weiche) Instrumente
(Anreize und 
Informationen)
	- Umweltbildung und –information

- Zielvorgaben, Selbstverpflichtungen
- Förderprogramme (z.B. Investitionshilfen 
   und zinsvergünstigte Kreditprogramme)

- Umweltkennzeichnung

	Umweltökonomische
Instrumente 
(Veränderung der 
Rahmenbedingungen)
	- Ökologisierung des Finanzsystems (Umweltabgaben, 
  Ökologische Steuerreform, Bonus-Malus-Systeme)

- handelbare Naturnutzungsrechte wie das CO2-
  Emissionshandelsystem (cap and trade)


Quelle: Eigene Zusammenstellung

Auf der globalen Ebene sind viele Instrumente nicht Einführbar, hier bietet sich ein globales Emissionshandelsystem (z.B. Wicke 2006) oder ein Energiemengensystem (Massarat 2006) an. Aus Sicht des WBGU kann nur ein langfristig international als gerecht empfundenes Vertragswerk die Einhaltung der globalen Klimaschutzziele garantieren. Das könnte ein internationales Emissionshandelsystem sein, in der jeder Staat pro Kopf seiner Bevölkerung gleich viele CO2-Rechte erhält, so dass innerhalb der nächsten 10 Jahre die Treibhausgasemissionen stabilisiert, dann stufenweise bis 2050 halbiert und bis zur Jahrhundertwende minimiert werden (WBGU 2007: 12 und 13; Wicke 2006). Aufgrund der zunehmenden Bedeutung der Emissionen der bevölkerungsreichen Schwellenländer (insbes. China und Indien) und den USA als größter THG-Emittent kann ein solches System nur erfolgreich sein wenn diese Länder miteinbezogen werden können. Die Chancen für die Einführung derartiger Systeme stehen z.Z. sehr schlecht, das kann sich aber bei zunehmenden öffentlichen Druck aufgrund der immer sichtbarer werden Folgen der Klimaerwärmung ändern (andernfalls ist langfristig auch eine Änderung der Handelspolitik nicht ausgeschlossen). 

Aufgrund des zur Verfügung stehenden extrem kleinen Zeitfensters kann Europa nicht warten bis sich alle relevanten Staaten auf ein globales Klimaschutzsystem geeinigt haben. Vielmehr muss die EU ihre Vorreiterrolle konsequenter als in der Vergangenheit wahrnehmen. Hierzu sind alle klimaschutzrelevanten Richtlinien einer Revision zu unterziehen damit die Handlungsziele erreicht werden können. Besonders wichtig sind die Richtlinien zur (1) Energieeffizienz, (2) Gebäude, (3) Kraft-Wärme-Koppelung, (4) Öko-Design, (5) Emissionshandel, z.B. Anpassung der Emissionsobergrenzen (caps) an die Ziele, Einführung für den Luftverkehr.

Deutschland kann wiederum nicht auf die EU-Beschlüsse warten. Da die direkt wirkenden Instrumente lange Zeit als zu inflexibel und undynamisch galten, standen in den letzen 15 Jahren die umweltökonomischen Instrumente im Mittelpunkt der Überlegungen. Sie sind theoretisch gleichzeitig wirksam aber auch ökonomisch effizient und dynamisch in ihren Anreizen. Die frühzeitig abgebrochene Ökologische Steuerreform (bereits 2003, nach vier Jahren wurden keine Erhöhungen mehr vorgenommen) und die erste Phase des CO2-Emissionshandelsystem, die faktisch keinen Klimaschutzbeitrag leistete haben diese positive Einschätzung getrübt (Masserat 2006). Sollte sich dies auch in Zukunft fortsetzen, müssen sie als Symbolpolitik charakterisiert werden. Heute kann die Anwendung nur einer Instrumentenkategorie als überholt angesehen werden, vielmehr müssen aufgrund der Größe der Aufgabe alle Instrumente eingesetzt werden die sich durchsetzen lassen. Hier spielen die direkt wirkenden Instrumente des Ordnungsrechts eine wichtige Rolle (wenn auch in flexiblerer Form als bisher), da hier die Akzeptanz der Bevölkerung in der Vergangenheit relativ hoch war (z.B. bei der Einführung von scharfen Emissionsgrenzwerten für KfZ, Kraftwerke und Industrieanlagen; Öko-Institut 2006/12: 17). Die beiden Hauptnachteile der direkt wirkenden Instrumente (mangelnde ökonomische Effizienz und Flexibilität) können in der Zukunft überwunden werden, wenn es gelingt, diese Instrumente zu flexibilisieren und mittels Stufenplänen stärker nach dem Vorsorgeprinzip auszurichten. In der Vergangenheit kam es immer wieder vor, dass einzuhaltende Grenzwerte nach dem „derzeit Machbaren“ (Stand der Technik) festgelegt wurden, statt den Unternehmen eine längere Übergangsfrist zu geben, in der dann das ökologisch Notwendige erreicht werden muss. Ein Beispiel für den allmählichen Wandel dieser Praxis ist die Verabschiedung eines Stufenplans für die Grenzwertverschärfung der zulässigen Emissionen von Kraftfahrzeugen (Euro 1 bis Euro 5). Ge- und Verbote müssen zudem nicht isoliert eingeführt werden, sondern können in einen Instrumenten-Mix eingebettet werden (Rogall 2004/02). Die wichtigsten direkt wirkenden Instrumente für eine nachhaltige Energiepolitik die Einführung von:

· Erstens: Grenzwertfestsetzungen bzw. Energieverbrauchsstandards für: (1) alle Fahrzuge (flexibilisiert durch das Flottenverbrauchsmodell, (2) Gebäude, (3) Geräte (gekoppelt mit dem Top-Runner-Ansatz, der alle paar Jahre den Verbrauch des jeweils effizienteste Geräts zum Standard für die Produktgruppe erklärt) 

· Zweitens: Nutzungspflichten für Erneuerbare Energien im Wärmemarkt (z.B. Wärmenutzungsgesetz mit EE-Nutzungspflichten).

Die Bedeutung der indirekt wirkenden (weichen) Instrumente wird im Zuge der weiteren Klimaerwärmung weiter an Bedeutung verlieren, da ihre ökologische Wirksamkeit zu gering ist und in der Regel durch ihre Einführung nur wichtige Zeit verloren wird. Zielvorgaben und Selbstverpflichtung sind in der Mehrzahl gescheitert, Förderprogramme stoßen aufgrund der Größe des notwendigen Investitionsvolumens früher oder später an Budgetgrenzen, Kennzeichnungen bieten i.d.R. unzureichende Anreize. Auf weitere Umweltbildung und –Information kann allerdings nicht verzichtet werden (Rogall 2004/02: 53).   

Obgleich die umweltökonomischen Instrumente bislang zu inkonsequent eingeführt wurden, sollte auf sie auch künftig nicht verzichtet werden. Hier können die Folgenden als die Wichtigsten angesehen werden:

· Erstens: Ökologisierung des Finanzsystems: (1) Da eine Fortsetzung der Ökologischen Steuerreform z.Z. wenig aussichtsreich erscheint (Masserat 2006 setzt sich stattdessen für eine Mengensteuerung ein), müssen verstärkt (2) Bonus-Malussysteme oder Quoten eingeführt werden. Eine Untersuchung des Fraunhofer Institut ISI und der Energy Economic Group über die Wirksamkeit und Effizienz eingesetzter Instrumente zur Förderung Erneuerbarer Energien im Stromsektor kam zu folgenden Ergebnissen: (a) Bonus-Malusregelungen in Form der festen Einspeisevergütungen: Das Instrument kommt in 18 Ländern der EU-25 zur Anwendung, es führt zur Minimierung des finanziellen Risikos für unabhängige Stromerzeuger. Da die Tarife vom Jahr der Inbetriebnahme abhängen (degressive Gestaltung) wird eine hohe dynamische Effizienz festgestellt. Es zeigt sich das die Einspeisetarife meist günstiger sind als die Summe aus Zertifikatspreis und Strompreis bei der Quotenregelung (ISI 2006: 7). (2) Quoten für den Anteil der Erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung, mit einem gekoppelten Handelssystem „grüner Stromzertifikate“. In der Theorie führt dieses Instrument zur kostengünstigsten Lösung, da hier nur die jeweils kostengünstigsten Techniken zum Einsatz kommen. In der Realität kommt es aber zu höheren Kosten als bei den fixen Einspeisevergütungen, weil die Investoren regelmäßig einen Risikozuschlag zur Absicherung des zukünftigen Preisrisikos für grüne Zertifikate durchsetzen (ISI 2006:2). Die Untersuchung kommt zu dem Fazit: das garantierte Einspeisetarife ein sehr erfolgreiches und besser geeigneteres Instrument zur Förderung Erneuerbarer Energien im Stromsektor sind. Damit bietet sich dieses Instrument auch dem Wärmesektor der Erneuerbaren Energien an (Öko-Institut 2006/12: 13).

· Zweitens: Handelbare Naturnutzungsrechte: Wie beschrieben steht die Bewährungsprobe für das Emissionshandelsystem noch aus. In den künftigen Verhandlungen wird es darum gehen ein globales Emissionshandelsystem oder eine Mengenregelung zu installieren (s.o.). Europa und Deutschland können aber darauf nicht warten. Sollte bis 2009 kein globales System beschlossen sein, müsste mit der Vorbereitung der 3. Periode (ab 2013) begonnen werden, in der der cap entsprechend der CO2-Minderungsziele absenkt wird (z.B. Deutschland –33%). Hierzu währen die Emissionsrechte zu versteigern und/oder einheitliche Benchmarks für alle Energieträger nach dem Top-Runner-Prinzip einzuführen. 
6.2 Ausblick

Gelingt es die dargestellten Strategiepfade mit Hilfe der skizzierten Instrumente konsequent umzusetzen, können die Klimaschutzziele immer noch erreicht werden. Auf lange Sicht können die Erneuerbaren Energien den gesamten globalen Energieverbrauch decken, wenn gleichzeitig die Effizienzpotentiale ausgeschöpft werden (Scheer 2002 und 2005). Die Szenarien der Enquete-Kommission des deutschen Bundestages (2002/07) und des Umweltbundesamtes (2002: 98) kommen zu folgenden Ergebnissen: 

· Das Referenz- oder Status-quo-Szenario, das die bisherigen Klimaschutzmaßnahmen fortschreibt, kann die Ziele weder für 2020 noch für 2050 erreichen. 

· Die Ausschöpfung der Effizienzpotentiale könnte eine deutliche Senkung der CO2-Emissionen bewirken (- 38 % bis 2020 und – 61 % bis 2050). Die Klimaschutzziele werden aber nicht vollständig erreichen. 

· Durch die Umsetzung der drei Nachhaltigkeitsstrategien: Effizienz-, Konsistenz- und Suffizienzstrategie ist die Erreichung des 80 %-Reduktionsziel umzusetzen. 

Tabelle 6: Ergebnisse der Energieszenarien in Deutschland 

	
	1990
	2020
	2050

	1. Referenz- oder Status-quo-Szenario (Trend)


- PEV (in PJ)

- Entwicklung d. CO2-Emissionen (zu 1990: 987 Mio. t)


( Reduktionsziele werden verfehlt
	
14.900

	
13.800
-15%


	11.300
-29%

	2. Effizienzszenario (Ausschöpfung Effizienzpotentiale)


- PEV (in PJ)

- Entwicklung der CO2-Emissionen (zu 1990) 


(  Effizienz reicht nicht  

	14.900
	11.000
-38%
	8.000
-61%

	3. Nachhaltigkeitszenario (drei Strategiepfade)


- PEV  (in PJ)

- Entwicklung der CO2-Emissionen (zu 1990)


(  Ziele können erreicht werden
 
	14.900
	7.900
-47%
	5.200
-80%


Quelle: Rogall 2004: 101 aus Deutscher Bundestag 2002/07: 135, UBA 2002: 73)

Als wichtigen Zwischenschritt um diese Szenarien Realität werden zulassen hat Bundesumweltminister Gabriel am 26.4.2007 eine Regierungserklärung abgegeben, in der er auf der Grundlage der neuen EU Beschlüsse (THG-Emissionsmindurung um 20-30%) ambitionierte Minderungsziele für die Regierung erklärte (-40% wenn die EU –30% beschließt). In diesem Zusammenhang kündigte er für 2007 ein neues Klimaschutzprogramm an, mit dem eine Emissionsminderung von 270 Mio. t CO2-Äquvalente bis 2020 erreicht werden soll (s. Tabelle 7). Im Mittelpunkt seines Konzepts steht ein „ökologischer Strukturwandel“ der in eine „dritte industrielle Revolution“ münden soll. In der EE-Branche sind schon heute 214.000 Menschen beschäftigt, gelingt es diese Erfolge auf die Bereiche der Material- und Ressourcenschonung auszuweiten, könnten netto eine Millionen zusätzliche Arbeitsplätze entstehen (Aachener Stiftung in: Rocholl 2007: 5). Natürlich ist die Erklärung neuer Ziele und Maßnahme eine Sache und die politische Durchsetzung eine ganz andere, so benötigen viele Punkte des Programms noch Gesetze mit deren Hilfe sie erreicht werden können (z.B. ein Gesetz zur Einführung eines Top-Renner-Modells für Punkt 1, oder ein neues KWK-Gesetz für Punkt 4, eine Wärmenutzungsgesetz für Punkt 6 und ein europäisches Flottenverbrauchsmodell für Punkt 7). Dennoch zeigt das Programm, dass sich die ambitionierten Ziele erreichen lassen wenn nur der politische Wille und der öffentliche Druck groß genug sind. 

Tabelle 7: Beabsichtigte THG-Emissionsminderungen des Klimaschutzprogramms

	Geplante Maßnahme
	THG-Emissionen bis 2020

	1. Reduktion des Stromverbrauchs durch Effizienzsteigerung
	-40 Mio. t. 

	2. Erneuerung des Kraftwerkparks
	-30 Mio. t.

	3. Steigerung des EE-Anteils an der Stromerzeugung auf 27%
	-55 Mio. t.

	4. Verdoppelung des KWK-Anteils an der Stromerzeugung auf 25%
	-20 Mio. t.

	5. Gebäudesanierung, Heizungsmodernisierung und Produktionsprozesse  
	-41 Mio. t.

	6. Steigerung des EE-Anteils in der Wärmeversorgung auf 14%
	-14 Mio. t.

	7. Steigerung der Effizienz im Verkehr u. des Anteils der Biokraftstoffe 
	-30 Mio. t.

	8. Reduktion anderer THG, z.B. Methan  
	-40 Mio. t.

	Ingesamt
	270 Mio. t.


Quelle: BMU 2007/04/16: 5 

Was in Deutschland möglich ist, sollte für andere Länder nicht unmöglich sein. Die makroökonomischen Kosten zur Realisierung der Szenarien zur Begrenzung der THG-Konzentration auf 445-535 ppm CO2-Äquivalent werden auf weniger als 5,5% (in den meisten Studien nur 2-3%) des globalen BIP in 2050 veranschlagt (IPCC 2007/05: 3). Sie liegen damit deutlich unter den Kosten eines inkonsequenten Klimaschutzes. Unser Fazit lautet daher: eine nachhaltige Energiepolitik ist nicht nur zum Wohle unserer Enkelkinder moralisch geboten, sondern auch volkswirtschaftlich erheblich kostengünstiger als weiteres inkonsequentes Handeln. 
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� 	H. sind quantifizierbare Zwischenziele einer nachhaltigen Entwicklung bis zu einem festgelegten Zeitpunkt, z.B. bis zum Jahr 2020 oder 2030. Diese H. können zugleich als Indikatoren einer nachhaltigen Entwicklung verwendet werden. So kann gemessen werden, wie weit ein Land sich jährlich den Zwischenzielen annähert. Die Zielerreichungsgrade der verschiedenen Handlungsziele können dann zu einem einzigen (aggregierten) Zielerreichungsgrad zusammen gefasst werden. Aufgrund der völlig unterschiedlichen Ausgangsbedingungen müssen hierbei für eine längere Übergangszeit Niveauunterschiede zwischen einzelnen Staaten akzeptiert werden. 


�	Die Angaben über die Potentiale EE schwanken in der Literatur erheblich. Das ist schon deshalb nicht erstaunlich, weil wir unterscheiden müssen in (1) technisch machbares Potential (hier ist die Grenze für die EE meistens in der zur Verfügung stehenden Fläche) (2) dem wirtschaftlich machbarem Potential (dieses hängt aber einzig von den politisch geschaffenen Rahmenbedingungen ab) (3) den nachhaltig nutzbarem Potential (dem Potential das unter den Klimaschutzzielen dauerhaft aufrecht erhaltbar ist, z.B. nicht die Ziele des Artenschutzes und der Nahrungsmittelversorgung fundamental entgegensteht). Hier wird Potential als nachhaltig nutzbares Potential verstanden.
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